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Öffentliche Verkündung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen in der Stadt Bornheim, Ortschaft Hersel 
am 21.09.2025: 
 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV NRW S.516), in der zurzeit gültigen 
Fassung in Verbindung mit § 3 Abs. 1, § 27 Abs. 1 und  
4 sowie § 34 Abs. 1 des Gesetzes über den Aufbau und die Befugnisse der Ordnungsbehörden für das 
Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) vom 13. Mai 1980 (GV NRW S.528) in der zurzeit gültigen 
Fassung und § 41 Abs. 1 Buchst. f der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. 
Juli 1994 (GV NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung, wird von der Stadt Bornheim als örtliche 
Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt Bornheim vom 10.07.2025 für die Ortschaft 
Hersel, folgende ordnungsbehördliche Verordnung erlassen:  
 
§ 1 Verkaufsstellenöffnung 
 

Verkaufsstellen gemäß § 3 Abs. 1 LÖG NRW dürfen in Hersel innerhalb des gemäß § 2 LÖG NRW 
bestimmten räumlichen Geltungsbereichs, vgl. § 2 dieser Verordnung, am 21.09.2025 aus Anlass des 
„Herseler Herbst“ in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein. 
 
§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Verordnung wird wie folgt bestimmt (Anlage 1):  
Rheinstraße zwischen Hausnummer 79 und 245 sowie den Hausnummern 110 - 236, Mertensgasse 
zwischen Einmündung Rheinstraße und Gartenstraße, Bierbaumstraße zwischen Einmündung 
Rheinstraße und Hausnummer 3, Richard-Piel-Straße zwischen Hausnummer 1 und 5, Moselstraße 
zwischen Einmündung Elbestraße und Rheinstraße. 
 
§ 3 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 dieser Verordnung eine 
Verkaufsstelle außerhalb der durch diese Verordnung zugelassenen Zeiten und/oder Verkaufsstellen 
außerhalb des zugelassenen räumlichen Bereichs offenhält. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 2 LÖG NRW mit einer Geldbuße 
bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 
(3) Über Absatz 1 hinaus bleibt die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz zur Regelung 
der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) von dieser Verordnung unberührt.  
 
§ 4 Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer Verkündung in Kraft. 
 
Verkündung: Vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von 

Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen in der Ortschaft Bornheim am 21.09.2025 wird hiermit gemäß 
§ 33 Abs. 1 Satz 2 des nordrhein-westfälischen Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) verkündet. 
 
Stadt Bornheim 
Bornheim, den 14.07.2025 
gez. Christoph Becker 
Bürgermeister 
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Öffentliche Verkündung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen in der Stadt Bornheim anlässlich des 
Advents Charity am 29.11.2025 
 
Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 (GV NRW S.516), in der zurzeit gültigen 
Fassung in Verbindung mit § 3 Abs. 1, § 27 Abs. 1 und 4 sowie § 34 Abs. 1 des Gesetzes über den 
Aufbau und die Befugnisse der Ordnungsbehörden für das Land Nordrhein-Westfalen (OBG NRW) vom 
13. Mai 1980 (GV NRW S.528) in der zurzeit gültigen Fassung und § 41 Abs. 1 Buchst. f der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666) in der zurzeit 
gültigen Fassung, wird von der Stadt Bornheim als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des 
Rates der Stadt Bornheim vom 10.07.2025 folgende ordnungsbehördliche Verordnung erlassen:  
 
§ 1 Verkaufsstellenöffnung 
 

Verkaufsstellen gemäß § 3 Abs. 1 LÖG NRW, dürfen in Bornheim innerhalb des gemäß § 2 LÖG NRW 
bestimmten räumlichen Geltungsbereichs, vgl. § 2 dieser Verordnung, am folgenden Sonn- und 
Feiertag in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein: 
 
am 29.11.2025 anlässlich des „Advents Charity“. 
 
§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 
 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Verordnung wird wie folgt bestimmt (Anlage 1):  
Für die Veranstaltung „Advents Charity“ im Ortsteil Bornheim: 
Peter-Fryns-Platz 
 
§ 3 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 1 dieser Verordnung eine 
Verkaufsstelle außerhalb der durch diese Verordnung zugelassenen Zeiten und/oder Verkaufsstellen 
außerhalb des zugelassenen räumlichen Bereichs offenhält. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 2 LÖG NRW mit einer Geldbuße 
bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 
(3) Über Absatz 1 hinaus bleibt die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Gesetz zur Regelung 
der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) von dieser Verordnung unberührt.  
 
§ 4 Inkrafttreten 
 

Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tag ihrer Verkündung in Kraft. 
 
Verkündung: Vorstehende Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von 

Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen in der Ortschaft Bornheim am 29.11.2025 wird hiermit gemäß 
§ 33 Abs. 1 Satz 2 des nordrhein-westfälischen Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der 
Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) verkündet. 
 
Stadt Bornheim 
Bornheim, den 14.07.2025 
gez. Christoph Becker 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung für von der Meldepflicht befreite wahlberechtigte Unionsbürger/innen 
zur Eintragung in das Wählerverzeichnis zu den Kommunalwahlen in der Stadt 
Bornheim am 14. September 2025 sowie einer ggf. erforderlichen Stichwahl am 28. 
September 2025 

 
(Unterrichtung gem. § 12 Abs. 7 Kommunalwahlordnung) 

Am 14.09.2025 finden in Nordrhein-Westfalen Kommunalwahlen (Wahl des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin und der Vertretung) statt. An diesen Wahlen können auch Staatsangehörige der übrigen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Unionsbürger/innen) teilnehmen. Dies ist allerdings nur dann 
möglich, wenn sie in das Wählerverzeichnis eingetragen sind. 

Wahlberechtigte Unionsbürger/innen, die bei ihrer Meldebehörde am 29.08.2025 (= 16. Tag vor der Wahl) 
für eine Wohnung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) gemeldet sind, werden bei Vorliegen 
der wahlrechtlichen Voraussetzungen von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen. Sie 
erhalten von ihrer Wohnortgemeinde eine Wahlbenachrichtigung und können ohne Erfüllung weiterer 
Formalitäten an der Wahl teilnehmen. 

Wahlberechtigte Unionsbürger/innen, die wegen Befreiung von der Meldepflicht (§ 26 
Bundesmeldegesetz) nicht bei der Meldebehörde gemeldet sind, werden nur auf Antrag in das 
Wählerverzeichnis eingetragen (Antragstellung spätestens am 29.08.2025). Dafür ist Voraussetzung, 
dass sie gem. §§ 7 und 8 des Kommunalwahlgesetzes am Wahltag  

 das 16. Lebensjahr vollendet haben, 

 seit mindestens 29.08.2025 (= 16. Tag vor der Wahl) ihre Wohnung (bei mehreren Wohnungen 
die Hauptwohnung) im Wahlgebiet innehaben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und keine 
Wohnung außerhalb des Wahlgebiets haben, 

 in der Bundesrepublik Deutschland nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
Der Antrag muss Familiennamen, Vornamen, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift sowie 
Staatsangehörigkeit enthalten und persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 

In seinem Antrag hat der/die Unionsbürger/in durch Abgabe einer Versicherung an Eides Statt den 
Nachweis für seine/ihre Wahlberechtigung zu erbringen. 

Gegenstand der Versicherung an Eides Statt ist eine Erklärung 

1. über seine/ihre Staatsangehörigkeit,  
2. über seine/ihre Anschrift in der Gemeinde,  
3. dass er/sie am Wahltag seit mindestens dem 29.08.2025 (= 16. Tag vor der Wahl) im Wahlgebiet 

ununterbrochen eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung, innehaben wird. 
Der Bürgermeister kann die Vorlage eines gültigen Identitätsausweises und eines Nachweises über die 
Wohnung und den Zeitpunkt des Innehabens der Wohnung verlangen. Ein/e behinderte/r 
Wahlberechtigte/r kann sich der Hilfe einer anderen Person bedienen. Einem später eingehenden Antrag 
kann nicht mehr entsprochen werden. Entsprechende Antragsformulare werden im Wahlbüro der Stadt 
Bornheim, Rathaus, Zimmer 353 während der Allgemeinen Öffnungszeiten bereitgehalten. 

Stadt Bornheim 
Bornheim, den 17.07.2025 
gez. Christoph Becker 
Bürgermeister 


